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' Die Rechtssicherheit der Bürger unseres Landes 
wird ständig vervollkommnet .
Rede des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ministerrates und Ministers der Justiz,
Dr. h. c. Hans-Joachim Heusinger, in der Volkskammer am 14. Dezember 1988 ;
zur Begründung der Gesetze über die gerichtlicbe Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen, 
des Strafrechtsänderungsgesetzes und des Schadenersatzvorauszahlungsgesetzes

Herr Präsident! Werte Abgeordnete!
Seit nahezu vier Jahrzehnten entwickelt sich unsere 
Republik als ein Staat, in dem Gesetzlichkeit und Rechts
sicherheit zum Bestandteil der Lebensqualität, der Bürger 
geworden sind. Unser Recht verkörpert hohe soziale 
Werte wie Volksmacht, Freiheit, Humanismus und 
Gerechtigkeit.

Die DDR ist ein sozialistischer Rechtsstaat, der im 
Ergebnis revolutionärer Veränderungen der gesellschaft
lichen Macht- und Eigentumsverhältnisse entstand und 
seinen Bürgern die grundlegenden Menschenrechte - ge
währt.

Insbesondere seit dem ѴЩ. Parteitag der SED ist ein 
umfassendes Gesetzgebungsprogramm verwirklicht wor
den.-Heute verfügen wir über ein Gesetzeswerk, das von 
der überprüfbaren Realität sozialistischer Rechtsstaat
lichkeit zeugt und sich als verbindliche Handlungsgrund
lage für jedermann in der gesellschaftlichen Praxis 
bewährt.

Aus den tiefgreifenden Wandlungen, die sich in der 
Gesellschaft vollziehen, erwachsen auch höhere Anforde
rungen an das Recht. Vor allem geht es darum, die sozia
listische Demokratie — als Hauptentwicklungsrichtung 
unseres Staates — und darin eingeschlossen die Rechts
stellung der Bürger ständig zu vervollkommnen. Damit 
entsprechen wir dem Auftrag des Programms der SED, 
die sozialistische Rechtsordnung gemäß dem Reifegrad 
unserer Gesellschaft zu entwickeln, wie der General
sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende 
des Staatsrates der DDR, Genosse Erich Honecker, auf 
der 7. Tagung des Zentralkomitees hervorhob. Die vorge
legten Gesetzentwürfe tragen diesem Anliegen Rechnung.

Erweiterung der gerichtlichen Zuständigkeit
für die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen

In der täglichen Arbeit werden von den Verwaltungs
organen, besonders Von den Räten der Kreise, Städte und 

■ Gemeinden, zahlreiche Entscheidungen getroffen, die 
grundlegende Rechte und Interessen der Bürger berüh
ren. Sie müssen den Erfordernissen der sozialistischen 
Gesetzlichkeit entsprechen. Streitfälle zwischen Bürgern 
und einzelnen Verwaltungsorganen sind durch eine den 
Rechtsvorschriften entsprechende Entscheidung zu lösen, 
und der wirksame Rechtsschutz für den Bürger ist plan
mäßig, auszubaüen.

Diesem Ziel dienen die unterbreiteten Gesetzentwürfe, 
mit denen die Zuständigkeit der Gerichte für die Nach
prüfung bestimmter Verwaltungsentscheidungen erheb
lich erweitert werden soll. Durch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen wird den Bürgern in breitem Maße, die 
Möglichkeit gegeben, die Hilfe der Gerichte in Anspruch

zu nehmen, wenn sie 8er Auffassung sind, daß Entschei
dungen von Verwaltungsorganen ihre Rechte und Inter
essen beeinträchtigen.

Die gerichtliche Zuständigkeit soll solche Angelegen
heiten erfassen, bei denen es unmittelbar um die Aus
übung von persönlichen Rechten der Bürger geht, um die 
Unantastbarkeit der Persönlichkeit, um die Achtung, den 
Schutz und die Förderung der Familie, um den Schutz des 
persönlichen Eigentums. 4

Durch das vorliegende Anpassungsgesetz und eine 
damit im Zusammenhang stehende Verordnung des 
Ministerrates können so Entscheidungen über die Ableh
nung von Anträgen auf Erteilung von Gewerbegenehmi
gungen und Baugenehmigungen sowie über Staatshaf- 
tungs- und Entschädigungsansprüche nachgeprüft 
werden. Der Nachprüfung unterliegen auch bestimmte 
Entscheidungen. auf dem Gebiet des Grundstücksyer- 
kehrs, die Anordnung der Erziehungsaufsicht, der 
Familienerziehung und der Heimerziehung durch Organe 
der Jugendhilfe sowie ablehnende Entscheidungen bei 
Privatreisen und ständigen Ausreisen nach dem Ausland.

Das gerichtliche Verfahren bietet eine zusätzliche 
Garantie für die Rechtssicherheit. Wie bisher kann der 
Bürger gegen eine Verwaltungsentscheidung ein Rechts
mittel einlegen, über das vom zuständigen Staatsorgan 
zu entscheiden ist. Nach diesem zweistufigen Verwal
tungsverfahren steht dem- Bürger zukünftig ein weiteres 
rechtliches Mittel zu: der Antrag auf gerichtliche Nach
prüfung.

Die Verfahren zur Nachprüfung bestimmter Verwal
tungsentscheidungen führen die Kreisgerichte durch. Sie 
sind damit eingeordnet in das einheitliche System der 
Rechtsprechung durch die Gerichte der DDR. Das Gericht 
prüft, ob die angefochtene Entscheidung in Übereinstim
mung mit den Gesetzen ergangen ist. Wurden Rechte des 
Bürgers verletzt, hebt das Gericht die Entscheidung auf. 
Die bewährten Prinzipien unserer Rechtsprechung, wie 
die richterliche Unabhängigkeit und Unvoreingenommen
heit, die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Verhand
lungen, gelten auch für das gerichtliche Nachprüfungsver
fahren. Die Bürger können sich im Verfahren von einem 
Rechtsanwalt beraten und vertreten lassen.

■ Die neuen Rechtsvorschriften beruhen auf dem 
Grundsatz der Einheit der sozialistischen Staatsmacht. 
Die Tätigkeit der Gerichte und der Verwaltungsorgane ist 
auf die gleichen, für alle Staatsorgane verbindlich in der 
Verfassung verankerten gesellschaftlichen Ziele gerichtet. 
Sowohl die Verwaltungsorgane' als auch die. Gerichte 
haben dazu beizutragen, die Würde und Freiheit der 
Persönlichkeit zu schützen und die Rechte der Bürger zu 
sichern.

Insgesamt zielen die vorgesehenen Maßnahmen darauf 
ab, das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern 
weiter zu vertiefen.


